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16.5 Übrige mit der Ausübung des Berufes erforderliche Kosten

16.5.1 Pauschalabzug

16.5.1.1 Grundsätzliches zum Pauschalabzug
Der Pauschalabzug gemäss § 25 Abs. 1 Bst. c StG bzw. Art. 26 Abs. 1 Bst. c DBG steht jeder
unselbständig erwerbstätigen Person zu, die der Steuererklärung einen vollständigen Lohnausweis
beilegt.

16.5.1.2 Im Pauschalabzug enthaltende Kosten
Im Pauschalabzug sind die Kosten des privaten Arbeitszimmers sowie solche für EDV (Hard- und
Software), Berufswerkzeug, Berufskleider, Fachliteratur, Beiträge an Berufsverbände usw. enthalten.

16.5.1.3 Abzug vom Nettolohn
Der Abzug beträgt 3% des Nettolohnes, mit einem Mindestbetrag und einem Höchstbetrag. Als
Berechnungsgrundlage dient der Nettolohn, wie er sich nach Abzug der obligatorischen
Sozialversicherungsbeiträge an AHV/IV/EO/ALV/NBU und der beruflichen Vorsorge (2. Säule) ergibt. Dem
Lohn gleichgestellt sind Erwerbsausfallentschädigungen bei vorübergehendem Unterbruch der
Erwerbstätigkeit (Militär- bzw. Zivilschutzdienst, Taggelder aus Arbeitslosen- Kranken- und
Unfallversicherung).

Bei ganzjähriger Tätigkeit wird der volle Abzug gewährt. Beläuft sich das Erwerbseinkommen auf einen
geringeren Betrag als der Mindestbetrag, kann der Abzug nur in der Höhe des deklarierten
Erwerbseinkommens gemacht werden.

Wird die Erwerbstätigkeit nicht während des ganzen Jahres ausgeübt, so ist der Pauschalabzug
anteilsmässig zu kürzen.

16.5.2 Konkreter Nachweis höherer Kosten

16.5.2.1 Pauschalabzug oder konkreter Nachweis höherer Kosten
Anstelle des Pauschalabzugs für die übrigen Berufskosten nach § 25 Abs. 1 Bst. c StG und Art. 26 Abs. 1
Bst. c DBG kann der Steuerpflichtige auch höhere, den Pauschalabzug übersteigende, übrige
Berufskosten geltend machen. Er muss diese jedoch konkret nachweisen.

Werden höhere übrige Berufskosten geltend gemacht, so kann der Pauschalabzug nicht mehr gewährt
werden. Die Geltendmachung einer einzigen Position (z. B. für einen Personalcomputer) schliesst den
Pauschalabzug aus.

16.5.2.2 Personalcomputer
Unselbständigerwerbende können die teilweisen Anschaffungskosten eines Personalcomputers geltend
machen. Voraussetzung ist, dass der Einsatz eines PC für die Berufsausübung oder für die Weiterbildung
bzw. Umschulung erforderlich ist. In der Regel ist ein Privatanteil von mindestens 20% zu berücksichtigen.

Im Zweifelsfalle ist eine Bestätigung des Arbeitgebers oder des Ausbildungsinstitutes beizubringen. In
jedem Falle sind die Anschaffungskosten mit Originalbelegen nachzuweisen. Allfällige Beiträge oder
Rabatte bei Bezug über den Arbeitgeber sind in Abzug zu bringen.

16.5.2.3 Arbeitszimmer
Voraussetzung für einen zusätzlichen Abzug ist, dass der Steuerpflichtige auf die berufliche Benützung
eines Arbeitszimmers in seiner Privatwohnung angewiesen ist. Im Zweifel ist eine Bestätigung des
Arbeitgebers beizubringen. Abzugsberechtigt sind in jedem Fall ausschliesslich die Kosten für ein Zimmer.

Berechnungsgrundlagen:
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Mietzins oder Mietwert inkl. Nebenkosten pro Jahr ÷ (Anzahl Zimmer plus 2)

Die Kosten des Arbeitszimmers sind grundsätzlich im Pauschalabzug enthalten. Bei einem separaten
Abzug für das Arbeitszimmer kann der Pauschalabzug deshalb nicht mehr gewährt werden.

16.5.2.4 Abzug für Bewerbungskosten bei Arbeitslosigkeit
Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeldern sind verpflichtet, Stellenbewerbungen
nachzuweisen, damit sie weiterhin Arbeitslosenunterstützung erhalten. Diese Bewerbungskosten sind
zum Abzug zuzulassen.
Es können jedoch nur die effektiven Kosten in Abzug gebracht werden und diese nur soweit, als sie auf
Aufwendungen zurückzuführen sind, die vom Arbeitsamt oder RAV (Regionale Arbeitsvermittlung)
verlangt werden. Abzugsfähig sind also beispielsweise die Kosten für Fotokopien, Porti, Fahrten zu
Vorstellungsgesprächen und ähnliches, nicht jedoch Aufwendungen für Inserate.
Nicht arbeitslose Stellensuchende können keine Bewerbungskosten abziehen.

16.5.2.5 Anwaltskosten im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz
Anwaltskosten, die einer steuerpflichtigen Person zur Sicherung ihres Arbeitsplatzes oder Durchsetzung
von Gehaltsforderungen erwachsen, gehören zu den abzugsfähigen Gewinnungskosten.

16.5.3 Abzug von Berufskosten von Unselbständigerwerbenden bei Homeoffice (Fahrkosten,

Mehrkosten für auswärtige Verpflegung, Berufskostenpauschale)
Es ist kein separater Abzug für Homeoffice – Kosten möglich.

Aufwendungen für ein privates Arbeitszimmer sind gemäss gesetzlicher Regelung in der
Berufskostenpauschale enthalten. Effektive höhere Kosten als die Berufskostenpauschale für ein
Arbeitszimmer können nur gewährt werden, wenn ein separates Zimmer nur für die Arbeit verwendet wird
(nachgewiesener Bedarf), beim Arbeitgeber kein Arbeitsplatz zur Verfügung steht und dieses nicht vom
Arbeitgeber entschädigt worden ist.
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